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BESCHLUSS 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. PFEILER als Einzelrichter über die Beschwerde von 
XXXX , geb. XXXX , alias XXXX , geb. XXXX , StA. Volksrepublik China, vertreten durch XXXX , gegen 
den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 20.11.2017, Zl. IFA 1092851906/151659259, 
nach § 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr 33/2013 idgF beschlossen: 
 

A) Das Verfahren wird gemäß § 24 Abs. 2a Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, 
eingestellt. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz 

(B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idgF, nicht zulässig. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1.1. Die Beschwerdeführerin (im Folgenden: BF) ist Staatsangehörige der Volksrepublik China und stellte im 
Bundesgebiet am 30.10.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Mit dem im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes wurde der Antrag auf internationalen Schutz der BF 
gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, bezüglich 
der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 
AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat VR China (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Gemäß § 57 AsylG 2005 wurde ein Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt und gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-
Verfahrensgesetz (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 idgF, gegen die BF eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 
Abs. 2 Z 2 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG 
festgestellt, dass die Abschiebung der BF gemäß § 46 FPG in die VR China zulässig sei (Spruchpunkt III.). 
Weiters wurde (unter Spruchpunkt IV.) ausgeführt, dass gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige 
Ausreise 2 Wochen ab Rechtskraft dieser Rückkehrentscheidung betrage. 
 

Dagegen erhob die BF innerhalb offener Frist Beschwerde. 
 

1.2. Laut Ausreisebestätigung vom 15.02.2018 und Anfragebeantwortung vom 20.02.2018 von XXXX ist die BF 
am 11.02.2018 als "Selbstzahlerin" aus dem Bundesgebiet nach China ausgereist. Dieser Umstand wurde auch 
der Rechtsvertretung der BF mittels Schreiben des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.02.2018 unter 
Einräumung einer Frist von einer Woche für eine Stellungnahme, von der jedoch kein Gebrauch gemacht wurde, 
mitgeteilt. 
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen und Beweiswürdigung: 
 

Der unter I. ausgeführte Verfahrensgang, der den Feststellungen zugrunde gelegt wird, ergibt sich aus dem 
unzweifelhaften und unbestrittenen Inhalt des vorgelegten Verwaltungsaktes des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl und des vorliegenden Gerichtsaktes des Bundesverwaltungsgerichtes sowie 
insbesondere aus den oben zitierten Schreiben des XXXX . 
 

Auf Grund des Beschwerdevorbringens und des Antrages auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung steht 
der entscheidungsrelevante Sachverhalt im Hinblick auf den Antrag auf internationalen Schutz vom 30.10.2015 
nicht fest. 
 

2. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu Spruchteil A): 
 

2.1 Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, 
sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. Soweit nicht ein Erkenntnis zu 
fällen ist, erfolgen gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG die Entscheidungen und Anordnungen des 
Bundesverwaltungsgerichtes durch Beschluss. 
 

2.2. Gemäß § 24 Abs. 2a AsylG 2005 ist das Asylverfahren bei freiwilliger Abreise des Fremden in den 
Herkunftsstaat mit seiner Ausreise einzustellen, es sei denn der Sachverhalt ist entscheidungsreif. Ein 
eingestelltes Verfahren ist von Amts wegen fortzusetzen, wenn sich der Fremde nach Einstellung nicht 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder einen Antrag auf internationalen Schutz stellt. Mit Fortsetzung des 
Verfahrens beginnt die Entscheidungsfrist nach § 73 Abs. 1 AVG oder § 34 Abs. 1 VwGVG zu laufen. Nach 
Ablauf von zwei Jahren nach Einstellung des Verfahrens ist eine Fortsetzung des Verfahrens nicht mehr 
zulässig. 
 

Die BF ist am 11.02.2018 freiwillig in ihren Herkunftsstaat zurückgekehrt. Der entscheidungsrelevante 
Sachverhalt steht nicht fest. 
 

Daher ist das Verfahren gemäß § 24 Abs. 2a AsylG 2005 einzustellen. 
 

Zu Spruchteil B): 
 

Gemäß § 25a Abs.1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 idgF, hat das 
Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß 
Art. 133 Abs.4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Nach Art. 133 Abs. 4 erster Satz B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes zulässig, 
wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil 
das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung 
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht 
einheitlich beantwortet wird. 
 

Sowohl der Sachverhalt als auch die Regelung des § 24 Abs. 2a AsylG 2005 sind in der gegenständlichen 
Konstellation eindeutig und lassen keinen Raum für Zweifel oder Interpretationsfragen offen. Die ordentliche 
Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt und sich das Bundesverwaltungsgericht bei allen 
erheblichen Rechtsfragen auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen konnte. 
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